
 

 

 

Beispiel: Aufstockung

Bestandsgebäude (z. B. Baujahr 1920)
entspricht nicht heutigen 

technischen Baubestimmungen

(genießt Bestandsschutz)

neue Treppen
brauchen 

höchstens dem 
Standard des 

Baujahrs 
entsprechen, 

dürfen aber auch 
besser sein 

 85 a GE-NBauO erlaubt, dass neue Bauteile 
auch nicht heutigen technischen 
Baubestimmungen entsprechen,

Wärmedämmung nach GEG gilt

neue Decken
brauchen 

höchstens dem 
Standard des 

Baujahrs 
entsprechen, 

dürfen aber auch 
besser sein 

neue Wände
brauchen 

höchstens dem 
Standard des 

Baujahrs 
entsprechen, 

dürfen aber auch 
besser sein 

 85 a Abs. 2 GE-NBauO: Dies gilt nicht bei:
- Explosions- oder erhöhter Brandgefahr
- Hochhäusern (Aufenthaltsraum FOK > 22 m)

- rechtswidrigen Gebäuden
- nicht geeigneten Gebäuden

Aufstockung

Erdgeschoss

Obergeschoss

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

3. Obergeschoss

Fußbodenoberkante ≤ 22 m

 85 a Abs. 4 GE-NBauO: 
Interventionsmöglichkeit 
der Bauaufsichtsbehörden 

bei erheblichen Gefahren

§ 85 a GE-NBauO bedeutet z. B.:  

▪ Gebäudeabschlusswände müssen nicht immer Brandwände nach heutigem Standard sein, „Brandmauern“ nach 
früherem Standard könnten genügen 

▪ bei Gebäudeklasse 5 nicht immer feuerbeständige Decken auf feuerbeständigen Wänden (F90) 
▪ bei Gebäudeklasse 4 nicht immer hochfeuerhemmend auf hochfeuerhemmenden Wänden (F60) 
▪ Schallschutz nur nach Standard des Bestandes 


